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SELBST-CHECK: LAGERUNG GEFAHRSTOFFE
	Sind die folgenden Schutzmaßnahmen umgesetzt?
(Auszug allgemeine Maßnahmen nach Nr. 4 TRGS 510)
	Ja
	Nein

	1. Wird darauf geachtet, dass an Arbeitsplätzen so wenig Gefahrstoffe wie möglich vorhanden sind (Tages- bzw. Schichtbedarf)? 
	□
	□

	2. Werden Gefahrstoffe, deren Menge die Grenze der Tabelle 1 TRGS 510 übersteigt, in einem Lager aufbewahrt?
	□
	□

	3. Lagern flüssige und feste Gefahrstoffe so, dass Freisetzungen erkannt, aufgefangen und umgehend beseitigt werden können?
	□
	□

	4. Stehen Behälter mit flüssigen Gefahrstoffen in einer Rückhalteeinrichtung (z. B. Auffangwanne), die mindestens den Inhalt des größten Gebindes aufnehmen kann?
	□
	□

	5. Lagern nur solche Gefahrstoffe gemeinsam in einem Raum, einem Sicherheitsschrank bzw. auf einer Auffangwanne, zwischen denen keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten sind? 
Tipp: Hilfestellung gibt die Zusammenlagerungstabelle aus Nr. 13 TRGS 510.
	□
	□

	6. Lagern die Gefahrstoffe in Gebinden, die so beschaffen sind, dass vom Inhalt nichts nach außen gelangen kann? Dies ist idealerweise die Originalverpackung.
	□
	□

	7. Sind alle lagernden Gebinde unbeschädigt und verschlossen?
	□
	□

	8. Sind alle Gebinde so gekennzeichnet, dass der Inhalt klar identifizierbar ist (Mindestkennzeichnung = Piktogramm + Stoffbezeichnung)?
	□
	□

	9. Werden Gefahrstoffe ausschließlich in Gebinden aufbewahrt, bei denen eine Verwechslung mit Lebensmittelgefäßen ausgeschlossen ist?
	□
	□

	10. Wird darauf geachtet, dass Gefahrstoffe nicht in unmittelbarer Nähe von Arznei-, Lebens- oder Futtermitteln einschließlich deren Zusatzstoffen, Kosmetika und Genussmitteln aufbewahrt oder gelagert werden? 
	□
	□

	11. Wird darauf geachtet, dass Gefahrstoffe nicht auf Verkehrswegen (u. a. Treppenräume, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten und enge Höfe) oder in Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Sanitätsräume oder Tagesunterkünfte gelagert werden?
	□
	□

	12. Werden Gefahrstoffe in Arbeitsräumen in geeigneten Einrichtungen gelagert (z. B. auf Auffangwannen oder in Sicherheitsschränken)?
	□
	□

	13. Wird darauf geachtet, dass sich in unmittelbarer Nähe von Gebinden mit entzündbaren Gefahrstoffen keine Zündquellen befinden?
	□
	□

	14. Werden Druckgasbehälter in Arbeitsräumen ausschließlich in Sicherheitsschränken mit Feuerwiderstandsklasse 30 oder höher gelagert?
	□
	□

	15. Sind Aerosolpackungen und Druckgaskartuschen so gelagert, dass sie vor einer direkten Erwärmung durch Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen geschützt sind?
	□
	□

	16. Sind besonders gefährliche Stoffe so gelagert, dass nur fachkundige und zuverlässige Personen Zugang zu ihnen haben (z. B. in einem verschlossen Schrank)?
Hinweis: Dies betrifft Stoffe mit den H-Sätzen: H300, H301, H310, H311, H330, H331, H350*, H340, H370 und H372.
	□
	□
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